
GESETZLICHES 
 
Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 ist ein Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten. 
 
Das BBodSchG findet auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten  
Anwendung, soweit sie nicht unter eine andere gesetzliche Regelung fallen. 
 
Es enthält folgende wichtige gesetzliche Definitionen: 
 
„Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 
Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit 
wie möglich vermieden werden.“ 
 
„Schädliche Bodenveränderungen  im Sinne dieses Gesetzes sind 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit 
herbeizuführen.“ 
 
„ Verdachtsflächen  im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke, bei denen der 
Verdacht schädlicher Bodenveränderungen besteht.“ 
 
„ Altlasten  im Sinne dieses Gesetzes sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 
sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert 
worden sind (Altablagerungen) und Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige 
Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist, 
ausgenommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach dem 
Atomgesetz bedarf (Altstandorte), durch die schädliche Bodenveränderungen oder 
sonstige Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden. „ 
 
„ Altlastverdächtige Flächen  im Sinne dieses Gesetzes sind Altablagerungen und 
Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder 
sonstiger Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit besteht.“ 
 
„ Sanierung  im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen  
1.zur Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe 
(Dekontaminationsmaßnahmen), 
2.die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindern oder vermindern, ohne 
die Schadstoffe zu beseitigen (Sicherungsmaßnahmen), 
3.zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Bodens. 
 
„ Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen  im Sinne dieses Gesetzes sind 
sonstige Maßnahmen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit verhindern oder vermindern, 
insbesondere Nutzungsbeschränkungen. „ 


